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Gemeinde Rade bei Rendsburg 
Gemeindevertretung 
- Der Bürgermeister - 

 B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
Ich lade Sie recht herzlich zu der am 
 

Montag, 23. März 2026 um 19:30 Uhr  
 

im Feuerwehrgerätehaus, Dorfstraße 4, 24790 Rade bei Rendsburg, 
stattfindenden öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Rade ein. 

 
T A G E S O R D N U N G: 
 
 Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2. Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Tagesordnung, Beschlussfassung über die 
Tagesordnung und evtl. Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit gem. § 35 II GO 
SH 

3. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 
11.12.2025 

4. Mitteilungen des Bürgermeisters 

5. Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden 

6. Einwohnerfragestunde 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Festlegung der Höhe der Entschädigungen 
gem. Entschädigungssatzung 

8. Bericht über die Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 
Rade für das Haushaltsjahr 2025 

9. Beratung und Beschlussfassung über den Einnahmen- und Ausgabenplan der 
Freiwilligen Feuerwehr Rade für das Haushaltsjahr 2026 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Finanzierungsvereinbarung für die 
Kindertagesstätte "Die kleinen Störche" in Ostenfeld 

11. Bericht der Amtsverwaltung 

12. Mitteilungen und Anfragen der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 

  

 Voraussichtlich nicht öffentlicher Teil 

13. Bericht der Amtsverwaltung 

14. Mitteilungen und Anfragen der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 
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 Öffentlicher Teil 

15. Bekanntgabe von in nicht öffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse 

16. Schließung der Sitzung 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 
gez. Lütje 

 

Hans Stephan Lütje 
(Der Bürgermeister) 
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Gemeinde Haßmoor 
Gemeindevertretung 
- Die Bürgermeisterin - 

 B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
Ich lade Sie recht herzlich zu der am 
 

Dienstag, 24. März 2026 um 19:30 Uhr  
 

im Feuerwehrgerätehaus, Hauptstr. 41, 24790 Haßmoor, 
stattfindenden öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Haßmoor ein. 

 
T A G E S O R D N U N G: 
 
 Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2. Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Tagesordnung, Beschlussfassung über die 
Tagesordnung und evtl. Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit gem. § 35 II GO SH

3. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 
03.12.2025 

4. Mitteilungen der Bürgermeisterin 

5. Einwohnerfragestunde 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Festlegung der Höhe der Entschädigungen 
gem. Entschädigungssatzung 

7. Beratung und Beschlussfassung über die 3. Änderung der Satzung der Gemeinde 
Haßmoor über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 
(Entschädigungssatzung) 

8. Beratung und Beschlussfassung über die Satzungsänderung der SH-Netz-AG - 
Anhebung der Wertgrenze der durch den Aufsichtsrat zustimmungsbedürftigen 
Geschäfte 

9. Bericht über die Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 
Haßmoor für das Haushaltsjahr 2025 

10. Beratung und Beschlussfassung über den Einnahmen- und Ausgabenplan der 
Freiwilligen Feuerwehr Haßmoor für das Haushaltsjahr 2027 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes; 
hier Grundsatzbeschluss 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Durchführung eines Verfahrens zur 
Erstellung eines Ortskernentwicklungskonzeptes 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Finanzierungsvereinbarung für die 
Kindertagesstätte "Die kleinen Störche" in Ostenfeld 
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14. Bericht der Amtsverwaltung 

15. Mitteilungen und Anfragen der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 

  

 Voraussichtlich nicht öffentlicher Teil 

16. Sachstandsbericht über die Übernahme der Abwasserbeseitigung für einige 
Grundstücke in gemeindeeigene Nachklärteiche 

17. Bericht der Amtsverwaltung 

18. Mitteilungen und Anfragen der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 

  

 Öffentlicher Teil 

19. Bekanntgabe von in nicht öffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse 

20. Schließung der Sitzung 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

gez. Ullrich  

Sylvia Ullrich 
(Die Bürgermeisterin) 
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Gemeinde Osterrönfeld 
Gemeindevertretung 
- Der Bürgermeister - 

 B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
Ich lade Sie recht herzlich zu der am 
 

Mittwoch, 25. März 2026 um 19:00 Uhr  
 

im Bühnensaal des Bürgerzentrums, Alter Bahnhof 24, 24783 Osterrönfeld, 
stattfindenden öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Osterrönfeld ein. 
 
T A G E S O R D N U N G: 
 
 Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2. Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Tagesordnung, Beschlussfassung über die 
Tagesordnung und evtl. Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit gem.  
§ 35 II GO SH 

3. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 
28.01.2026 

4. Mitteilungen des Bürgermeisters 

5. Einwohnerfragestunde 

6. Beratung und Beschlussfassung über die künftige verkehrliche  Ausweisung der 
Straßen „Kanalredder“ und „Zur Linnbek“ 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Finanzierungsvereinbarung für die AWO 
Kindertagesstätte Osterrönfeld 

8. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag des AWO Landesverbandes auf 
Übernahme der zusätzlichen Kosten für eine weitere FsJ-Kraft (Freiwilliges soziales 
Jahr) für den AWO Kindergarten Osterrönfeld 

9. Bericht über die Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr 
Osterrönfeld für das Haushaltsjahr 2025 

10. Beratung und Beschlussfassung über den Feuerwehrbedarfsplan 

11. Beratung und Beschlussfassung über den kommunalen Wärmeplan für die Gemeinde 
Osterrönfeld 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Satzungsänderung der SH-Netz-AG - 
Anhebung der Wertgrenze der durch den Aufsichtsrat zustimmungsbedürftigen 
Geschäfte 

13. Beratung und Beschlussfassung über die 7. Änderung der Satzung der Gemeinde 
Osterrönfeld über die Entschädigung von Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, 
Mitgliedern der Gemeindevertretung und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und 
Bürgern 
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14. Beratung und Beschlussfassung über die Mustersatzung für Sondernutzungen an 
Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten der Gemeinde Osterrönfeld 
(Sondernutzungssatzung) 

15. Sachstandsbericht über die Entwicklung der Rendsburg Port Authority GmbH 

16. Bericht der Amtsverwaltung 

17. Mitteilungen und Anfragen der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 

  

 Voraussichtlich nicht öffentlicher Teil 

18. Grundstücksangelegenheiten - Beratung und Beschlussfassung über den 
Neuabschluss von Pachtverträgen 

19. Mitteilungen des Bürgermeisters 

20. Bericht der Amtsverwaltung 

21. Mitteilungen und Anfragen der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 

  

 Öffentlicher Teil 

22. Bekanntgabe von in nicht öffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse 

23. Schließung der Sitzung 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

gez. Volquardts  

Hans-Georg Volquardts 
(Der Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
Beteiligung der Öffentlichkeit: 

Badegewässerüberwachung im Amt Eiderkanal 

 

Nach den Bestimmungen der Badegewässerverordnung des Landes Schleswig-
Holstein ist die Öffentlichkeit vor jeder Saison zu beteiligen. 

Die im Bereich des Amtes Eiderkanal durch das Gesundheitsamt überwachte 
Badestelle, einschließlich der vorläufigen aktuellen Qualitätseinstufung, ist 

 

Dörpsee; Schacht-Audorf – Ausgezeichnet 

 

Bürgerinnen und Bürger können Vorschläge, Bemerkungen und Beschwerden zu 
den genannten Badestellen, sowie weiteren Plätzen, an denen ein reger Badebetrieb 
stattfindet, richten an 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Fachdienst Gesundheitsdienste 

Kaiserstraße 8 

24768 Rendsburg 

 

Telefon: 04331/202-560 

E-Mail: infektionsschutz@kreis-rd.de  

 
 
Schacht-Audorf, 11. März 2026 
 
Amt Eiderkanal     
Der Amtsvorsteher 
Ordnungsamt 
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1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Schülldorf, 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 

______________________________________________________________________ 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. S. 57) in der derzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung vom 07. Dezember 2023 und mit Genehmigung des Landrats des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung der Gemeinde Schülldorf 
beschlossen: 
  
 
§ 4 und 10 werden wie folgt geändert: 

 

§ 4 (der aktuellen Satzung) 
Ständige Ausschüsse 

 
(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 
a) Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 

5 Gemeindevertreterinnen und –vertreter, 
 

Aufgaben: 
Finanzwesen, Grundstücksangelegenheiten, Steuern, Prüfung der 
Jahresrechnung 

 
 d) wird gestrichen 

 
 

§ 10 (der aktuellen Satzung) 
Inkrafttreten 

 
(2) Die Änderung der Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 

Kraft. 
 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 
Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 04.03.2026 erteilt. 
 
 
Schülldorf, 06.03.2026 
 
gez. Höhling 
 
 
(Gudrun Höhling) 
Bürgermeisterin 
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Amt Eiderkanal • Schulstr. 36 • 24783 Osterrönfeld 
 
 Team Bauverwaltung, Bauleitplanung und Umwelt 

Amtliche Bekanntmachung für die  
Gemeinde Bovenau 
 

Ansprechpartner: Jannika Stieber 
Verwaltungsstelle: Osterrönfeld 

Schulstraße 36, 
24783 Osterrönfeld 

Telefon:  04331 / 84 71 33 
Telefax: 04331 / 84 71-71 
Zimmer: 11 
E-Mail: j.stieber2@amt-eiderkanal.de
Internet: www.amt-eiderkanal.de 

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do. u. Fr von 08.00 - 12.00 Uhr 
und Do       von 14.00 - 17.00 Uhr 
im Übrigen nach Vereinbarung 

Osterrönfeld, 11.03.2026 
 
Bekanntmachung der Veröffentlichung des Entwurfs der 19. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bovenau nach § 3 Abs. 2 BauGB  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 05.03.2026 gebilligte und zur 
Veröffentlichung bestimmte Entwurf der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Bovenau für das Gebiet südlich der Straße „Dengelsberg“ und östlich des 
Ortsteils „Ehlersdorf“ und die Begründung werden vom  
 

16.03.2026 bis 17.04.2026 
 
im Internet unter der Adresse https://ogy.de/bovenau-b4 eingestellt und über den Digitalen 
Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich gemacht. 
 
Zusätzlich liegen die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen in der 
Amtsverwaltung des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, Zimmer 11, 
während der Öffnungszeiten (montags, dienstags, donnerstags und freitags von 08:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr) öffentlich aus.  

 

Folgende umweltrelevante Informationen sind verfügbar: 
Schutzgüter Wasser und Boden 
mit Angaben zu Bodenarten und Bodentypen, Grund- und Oberflächenwasser und zur 
Kompensation 

- Umweltbericht (Teil II der Begründung zur Änderung des FNP) 
- Neumann (2025): Erschließung Neubaugebiet B-Plan 4 in Bovenau, Dengelsberg: 

Baugrunduntersuchung - Gründungsbeurteilung 
- Landschaftsplan der Gemeinde Bovenau 
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Schutzgüter Klima und Luft 
mit Hinweisen zur Luftqualität und zur Klimarelevanz 

- Umweltbericht (Teil II der Begründung zur Änderung des FNP) 
- Landschaftsplan der Gemeinde Bovenau Schutzgüter Pflanzen, Tiere und 

Biologische Vielfalt mit Informationen zum Vorkommen von Lebensraumtypen und 
von Tier und Pflanzenarten, zur Kompensation von Beeinträchtigungen und zu 
Vermeidung von Verstößen gegen den besonderen Artenschutz 

- Umweltbericht (Teil II der Begründung zur Änderung des FNP) 
- Karte Biotop- und Nutzungstypen, Ausgangszustand / Bewertung (Anlage 1 Teil II der 

Begründung zur Änderung des FNP) 
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 (dort: 

Anlage 3 zum Umweltbericht des Bebauungsplanes) 
- Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange, Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde 
- Landschaftsplan der Gemeinde Bovenau 

 
Schutzgüter Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter 
mit Bewertung des Landschaftsbildes und Aussagen zur Erholungsnutzung 

- Umweltbericht (Teil II der Begründung zur Änderung des FNP) 
- Landschaftsplan der Gemeinde Bovenau 

 
Schutzgut Mensch 

- Umweltbericht (Teil II der Begründung zur Änderung des FNP) 
 
Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen werden ebenfalls im Internet 
veröffentlicht. 

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen 
und umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den F-Plan unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit des F-Planes nicht von Bedeutung ist.  
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und 
dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung 
von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), 
das mit ausliegt. 
 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit 
allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
Jannika Stieber 
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Amt Eiderkanal • Schulstr. 36 • 24783 Osterrönfeld 
 
 Team Bauverwaltung, Bauleitplanung und Umwelt 

Amtliche Bekanntmachung für die  
Gemeinde Bovenau 
 

Ansprechpartner: Jannika Stieber 
Verwaltungsstelle: Osterrönfeld 

Schulstraße 36, 
24783 Osterrönfeld 

Telefon:  04331 / 84 71 33 
Telefax: 04331 / 84 71-71 
Zimmer: 11 
E-Mail: j.stieber2@amt-eiderkanal.de
Internet: www.amt-eiderkanal.de 

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do. u. Fr von 08.00 - 12.00 Uhr 
und Do       von 14.00 - 17.00 Uhr 
im Übrigen nach Vereinbarung 

Osterrönfeld, 12.03.2026 
 
Bekanntmachung der Veröffentlichung des Entwurfs der Neuaufstellung des    
B-Planes Nr. 4 „Dengelsberg“ der Gemeinde Bovenau nach § 3 Abs. 2 BauGB  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 05.03.2026 gebilligte und zur 
Veröffentlichung bestimmte Entwurf der Neuaufstellung des B-Planes Nr. 4 „Dengelsberg“ 
der Gemeinde Bovenau für das Gebiet südlich der Straße „Dengelsberg“ und östlich des 
Ortsteils „Ehlersdorf“ und die Begründung werden vom  
 

16.03.2026 bis 17.04.2026 
 
im Internet unter der Adresse https://ogy.de/bovenau-b4 eingestellt und über den Digitalen 
Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich gemacht. 
 
Zusätzlich liegen die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen in der 
Amtsverwaltung des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, Zimmer 11, 
während der Öffnungszeiten (montags, dienstags, donnerstags und freitags von 08:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr) öffentlich aus.  
 
 
Folgende umweltrelevante Informationen sind verfügbar: 
Schutzgüter Wasser und Boden 
mit Angaben zu Bodenarten und Bodentypen, Grund- und Oberflächenwasser und zur 
Kompensation 

 Umweltbericht (Teil II der Begründung zum Bebauungsplan) 
 Grünordungsplanerischer Fachbeitrag (Anlage 2 zum Umweltbericht) 
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 Neumann (2025): Erschließung Neubaugebiet B-Plan 4 in Bovenau, Dengelsberg: 
Baugrunduntersuchung - Gründungsbeurteilung 

 Nachweis der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung, A - RW 1 Nachweis 
zum Bebauungsplan Nr. 4 

 Landschaftsplan der Gemeinde Bovenau 
 

Schutzgüter Klima und Luft 
mit Hinweisen zur Luftqualität und zur Klimarelevanz 

 Umweltbericht (Teil II der Begründung zum Bebauungsplan) 
 Grünordungsplanerischer Fachbeitrag (Anlage 2 zum Umweltbericht) 
 Landschaftsplan der Gemeinde Bovenau 

 
Schutzgüter Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt 
mit Informationen zum Vorkommen von Lebensraumtypen und von Tier und Pflanzenarten, 
zur Kompensation von Beeinträchtigungen und zu Vermeidung von Verstößen gegen den 
besonderen Artenschutz 

 Umweltbericht (Teil II der Begründung zum Bebauungsplan) 
 Grünordungsplanerischer Fachbeitrag (Anlage 2 zum Umweltbericht) 
 Karte Biotop- und Nutzungstypen, Ausgangszustand / Bewertung 

(Anlage 1 zum Umweltbericht) 
 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Anlage 3 zum Umweltbericht) 
 Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange, Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde 
 Landschaftsplan der Gemeinde Bovenau 

 
Schutzgüter Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter 
mit Bewertung des Landschaftsbildes und Aussagen zur Erholungsnutzung 

- Umweltbericht (Teil II der Begründung zum Bebauungsplan) 
- Landschaftsplan der Gemeinde Bovenau 

 
Schutzgut Mensch 

- Umweltbericht (Teil II der Begründung zum Bebauungsplan) 
 
Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen werden ebenfalls im Internet 
veröffentlicht. 

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen 
und umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den B-Plan unberücksichtigt 
bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des B-Planes nicht von Bedeutung ist.  
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und 
dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung 
von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), 
das mit ausliegt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Jannika Stieber 
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12. März 2026

 

Presseinformation 04/2026 

 
Gemeinde Schacht-Audorf: 
Straßensperrung wegen Kanalsanierungsarbeiten 
 
Aufgrund einer weiteren erforderlichen Notmaßnahme wird die Vollsperrung der 
Straße „Am Urnenfriedhof 1–7“ in der Gemeinde Schacht-Audorf voraussichtlich 
bis zum 20. März 2026 verlängert. 

 
Wir bitten um Verständnis für die mit den Bauarbeiten verbundenen 
Beeinträchtigungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Im Auftrag       
      Telefon:  04331 8471-51 
Birgit Brückner    E-Mail:    b.brueckner@amt-eiderkanal.de 
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